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Traktanden

1.	Wahl der Stimmenzähler

2.	Genehmigung des Protokolls  

der Gemeindeversammlung vom  

29. November 2012

3.	Genehmigung der Jahresrechnung 2012

	 –	der Verwaltung

	 –	des Elektrizitätswerkes

4.	Wohnbauprojekt der Genossenschaft 

«wohnen bis 25»

–	Genehmigung des Nachtrages zum 

Baurechtsvertrag zwischen der poli-

tischen Gemeinde Samedan und der 

Genossenschaft Oberengadiner Lehr-

lingshaus

–	Genehmigung des Baurechtsvertrages 

zwischen der politischen Gemeinde 

Samedan und der Genossenschaft 

«wohnen bis 25»

–	Beschlussfassung über die Beteiligung 

am Kapital der Genossenschaft  

«wohnen bis 25» mit CHF 50‘000

5.	Varia

Traktandum 3 

Genehmigung der Jahresrechnung 2012

3.1 der Verwaltung

In Kürze

Die Verschuldung der Gemeinde, gemessen 

an den kurz-, mittel- und langfristigen 

Verbindlichkeiten, belief sich per 1. Januar 

2013 auf CHF 54.9 Mio.

2. Beurteilung

Das Budget 2012 prognostizierte ein De-

fizit von CHF 3‘180‘000, einen Cash Flow 

von CHF 980‘000 sowie eine Zunahme 

der Bruttoverschuldung auf CHF 54 Mio. 

Diese Prognose hat sich mit einem Defizit 

von CHF 3‘140‘000, einem Cash Flow von 

CHF 780‘000 und einer Verschuldung von 

CHF 55 Mio. leider fast punktgenau erfüllt.

Die getätigten Nettoinvestitionen in der 

Höhe von CHF 13 Mio. konnten nur zu 6% 

aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im 

Endergebnis führt dies zu einem Finanzie-

rungsfehlbetrag von CHF 12.2 Mio. und der 

entsprechenden Zunahme der Bruttover-

schuldung.

Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 25. April 2013, 
um 20.00 Uhr im Gemeindesaal

Botschaft

botschaft

Rechnung 2012 Budget 2012 Rechnung 2011

Aufwand 29‘520‘000 29‘920‘000 32‘290‘000

Ertrag 26‘380‘000 26‘740‘000 29‘990‘000

Ergebnis Laufende Rechnung – 3‘140‘000 – 3‘180‘000 – 2‘300‘000

Cash Flow (+) / Cash Loss (-) 780‘000 980‘000 880‘000

Nettoinvestitionen 13‘000‘000 11‘960‘000 17‘380‘000

Finanzierung – 12‘220‘000 – 10‘980‘000 – 16‘500‘000

1. Rechnungsergebnisse

Im Jahr 2012 wurden die folgenden  

Abschreibungen getätigt:

Ordentliche Abschreibung  

auf Wasserversorgung		  CHF� 1‘400.00

Ordentliche Abschreibung  

auf Abwasserbeseitigung	CHF� 542‘800.00

Ordentliche Abschreibung  

auf Abfallverwertung		  CHF� 38‘500.00

Steuererlasse		  CHF� 18‘317.85

Debitorenverluste		  CHF� 3‘721.35

Abschreibungen  

auf übrige Sachgüter		  CHF� 3‘635‘200.00

Abschreibungen  

auf Finanzvermögen		  CHF� 46‘950.65

Total Abschreibungen		  CHF�4‘286‘889.85

./. Entnahme Spezial- 

finanzierungen	 ./.	CHF� 518‘911.28

Einlagen in Spezial- 

finanzierungen		  CHF� 157‘359.88

Rechnungsergebnis	 ./.	CHF� 3‘142‘378.49

Cash Flow		  CHF� 782‘959.96



Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 25. April 2013   |   www.samedan.ch2

1. Ausgangslage

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist 

im Oberengadin ein viel und breit disku-

tiertes Thema. Gegenüber der öffentlichen 

Hand wird immer wieder die Erwartung 

zum Ausdruck gebracht, dass sie sich mit 

geeigneten Massnahmen aktiv einbringt 

oder zielgerichtete Projekte, welche zur 

Lösung dieses allgemein anerkannten Pro-

blems beitragen, unterstützt.

Unter dem Namen «Genossenschaft woh-

nen bis 25» wurde am 27. November 2012 

eine Genossenschaft mit Sitz in Samedan 

gegründet. Bei den Gründern handelt 

es sich allesamt um einheimische Per-

sonen. Zweck der Genossenschaft ist der 

Erwerb, Bau und Betrieb geeigneter Lie-

genschaften, um jungen Leuten bis zum 

ungefähren 25. Altersjahr im Oberengadin 

passende Wohnunterkünfte zu günstigen 

und fairen Konditionen anzubieten. Die 

Genossenschaft ist gemeinnützig ausge-

richtet. Zielpublikum sind junge Personen 

zwischen 18 und 25 Jahren, die über eine 

Anstellung oder einen Ausbildungsplatz 

im Oberengadin verfügen. Der Genos-

senschaftszweck soll mit dem Bau eines 

Wohnhauses auf der Baurechtsparzelle des 

Lehrlingshauses Oberengadin konkretisiert 

werden.

Diese Zahlen sprechen für sich und be-

dürfen keines weiteren Kommentars! Der 

Masterplan für den Finanzhaushalt geht 

längerfristig von einem minimal erforder-

lichen Cash Flow von jährlich CHF 4 Mio. 

aus. Im Jahr 2012 wurde noch ein Cash 

Flow von gerade mal knapp CHF 800‘000 

erzielt. Eine Stabilisierung des Finanz-

haushaltes bleibt damit eine Illusion, von 

einer Sanierung ganz zu schweigen.

Proposta / Antrag
La suprastanza cumünela propuona a las 
votantas ed als votants
–	d’accepter il quint annuel dal 2012;
–	d’egualiser il suravaunz d’expensas da 

CHF 3‘142‘378.49 cul egen chapitêl.
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

–	die vorliegende Jahresrechnung für das 

Jahr 2012 zu genehmigen;

–	den Aufwandüberschuss von 

CHF 3‘142‘378.49 über das Eigenkapital 

auszugleichen.

3.2 des Elektrizitätswerks

In Kürze

Rechnung 2012 Budget 2012 Rechnung 2011

Aufwand 5’296’000 5’538’000 5’454’000

Ertrag 5’863’000 5’680’000 5’454’000

Ergebnis laufende Rechnung 567’000 142’000 0

Cash Flow () / Cash Loss (-) 1’254’000 674’000 758’000

Nettoinvestitionen 427’000 1’701’000 1’249’000

Finanzierung (-) /  
Fin.- Überschuss (+)

827’000 – 1’027’000 – 491’000

Traktandum 4 

Wohnbauprojekt der Genossenschaft 

«Wohnen bis 25»

–	Genehmigung des Nachtrages zum Bau-

rechtsvertrag zwischen der politischen 

Gemeinde Samedan und der Genossen-

schaft Oberengadiner Lehrlingshaus

–	Genehmigung des Baurechtsvertrages 

zwischen der politischen Gemeinde Sa-

medan und der Genossenschaft «woh-

nen bis 25»

–	Beschlussfassung über die Beteiligung 

am Kapital der Genossenschaft «woh-

nen bis 25» mit CHF 50‘000

Cuort e bön / In Kürze
La societed cooperativa «abiter fin 25» ho 
l‘intenziun da realiser spazi d‘abiter pajabel 
per giuvens creschieus sül areal da la chesa 
da giarsuns d’Engiadin’Ota. La vschinaun-
cha dess s-chaffir las cundiziuns da basa, 
concedind il dret da fabrica a cundiziuns 
favuraivlas. Il prüm es d’adatter il contrat 
da dret da fabrica existent culla chesa da 
giarsuns da möd, cha’s redüa la surfatscha 

Proposta / Antrag
La suprastanza cumünela fo la proposta a 
las votantas ed als votants 
–	d’accepter il quint annuel da l’ouvra 

electrica da Samedan per l’an 2012.
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

–	die vorliegende Jahresrechnung des 

Elektrizitätswerkes Samedan für das Jahr 

2012 zu genehmigen.

da construcziun. Impü dess la vschinauncha 
as parteciper al chapitêl da la societed coo-
perativa cun segner aczias per CHF 50‘000.
Die Genossenschaft «wohnen bis 25» be-

absichtigt, auf dem Areal des Lehrlings-

hauses Oberengadin zahlbaren Wohnraum 

für junge Erwachsene zu realisieren. Mit 

der Gewährung eines Baurechtes zu güns-

tigen Konditionen soll die Gemeinde die 

Rahmenbedingungen dafür schaffen. Vor-

gängig ist der bestehende Baurechtsver-

trag mit dem Lehrlingshaus in Form einer 

Reduktion der Baurechtsfläche anzupas-

sen. Zudem soll sich die Gemeinde mit der 

Zeichnung von Anteilscheinen in der Höhe 

von CHF 50‘000 am Genossenschaftskapi-

tal beteiligen.
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2. Bauprojekt und Standort

Die Genossenschaft plant den Bau eines 

Wohnhauses mit folgendem Raumangebot:

nenkonforme Baute beurteilt werden. Im 

Rahmen der Baubewilligung gilt es, die-

se Zonenkonformität mittels geeigneter 

Massnahmen sicherzustellen. Denkbar ist 

beispielsweise ein Nutzungsreglement, 

mit welchem gewährleistet werden muss, 

dass die Wohneinheiten ausschliesslich 

für junge Personen bis maximal 25 Jahren 

zur Verfügung stehen. Nicht erwünscht 

und auch nicht zonenkonform wäre eine 

Nutzung als altersunabhängige Mitarbei-

terunterkunft.

3. Kosten und Finanzierung

Die Finanzierung der Gesamtprojektkosten 

von CHF 7 Mio. ist wie folgt vorgesehen:

Genossenschaftsanteile	 CHF� 350‘000

Förderprogramm  

Energie Kanton GR		  CHF� 50’000

Darlehen Bundesamt  

für Wohnungswesen		  CHF� 810‘000

Eigenkapital	 	 CHF� 1‘210‘000
Hypothek im 1. Rang		  CHF� 5‘440’000

Hypothek im 2. Rang		  CHF� 350’000

Fremdkapital	 	 CHF� 5’790’000

Die Anteilscheine müssen vor Baubeginn 

vollständig einbezahlt sein. Das Darlehen 

des Bundesamtes für Wohnungswesen 

wurde am 6. März 2013 zugesichert. Für 

die Hypothek im ersten Rang besteht die 

Zusage einer Bank mit Filiale in Samedan.

Der Gemeindevorstand erachtet die Betei-

ligung der Gemeinde mit CHF 50‘000 am 

Genossenschaftskapital von CHF 350‘000 

als angemessen und in Anbetracht des öf-

fentlichen Interesses am Genossenschafts-

zweck als begründet. Die Zeichnung der 

Anteilscheine soll über eine Entnahme 

aus dem Fonds der Ersatzabgaben für die 

Hauptwohnungsverpflichtung finanziert 

werden.

4. Inhalt des Baurechtsvertrages

Als Eigentümerin des Grundstückes Nr. 

1727 räumt die politische Gemeinde Same-

dan der Genossenschaft «wohnen bis 25» 

ein selbstständiges und dauerndes Bau-

recht im Sinne von Art. 675 und 779 ff. ZGB 

ein. Demnach wird der Bauberechtigten 

das Recht eingeräumt, unter dem Vorbe-

halt der Erteilung der Baubewilligung ein 

Wohnhaus für Einheimische und für im 

Oberengadin tätige Personen, vorwiegend 

im Alter bis 25, zu errichten, zu betreiben 

und fortbestehen zu lassen. Für die Aus-

führung der Bauten sind die von der Bau-

behörde genehmigten Pläne massgebend. 

Ohne Zustimmung der Baurechtsgeberin 

dürfen keine weiteren Bauten irgendwel-

cher Art erstellt und keine Umbau- oder 

Erweiterungsbauten ausgeführt werden.

Das Baurecht wird bis zum 1. Januar 2064 

eingeräumt und zu den gleichen Kondi-

tionen wie dem Lehrlingshaus gewährt. 

Demnach beträgt der Baurechtszins CHF 10 

pro m2 Baurechtsfläche zum jeweiligen 

Zinsfuss der Graubündner Kantonalbank 

für Hypotheken ersten Ranges.

5.	Nachtrag zum Baurechtsvertrag mit dem 

Lehrlingshaus Oberengadin

Damit die Überbauung überhaupt möglich 

ist, muss die Baurechtsfläche, welche der 

bestehende Baurechtsvertrag für das Lehr-

lingshaus Oberengadin umfasst, vorgängig 

entsprechend reduziert werden. Dies er-

folgt in Form eines Nachtrages zum Bau-

rechtsvertrag vom 20. November 1985. Die 

Genossenschaft Oberengadiner Lehrlings-

haus und die Genossenschaft «wohnen bis 

25» haben sich darüber bilateral bereits 

verständigt. Über die formelle Zustimmung 

wird die Genossenschaft Oberengadiner 

Lehrlingshaus anlässlich ihrer Generalver-

sammlung vom 5. April 2013 beschliessen.

Bereits im Rahmen der Realisierung der 

Promulins Arena musste der Baurechtsver-

trag zwischen der Gemeinde und der Ge-

nossenschaft Oberengadiner Lehrlingshaus 

im März 2011 angepasst werden, indem 

eine Grenzbereinigung und ein Flächen-

tausch erfolgte. Dabei wurde das Areal mit 

dem Kehrichthaus und den Parkplätzen 

der Baurechtsfläche des Lehrlingshauses 

dazugeschlagen. Bezüglich diesen Park-

plätzen und dem Kehrichthaus wurde Fol-

gendes vertraglich vereinbart:

Grösse in Zimmer Grösse in BGF Anzahl Monatsmiete exkl. NK

1 33 4 750

1 37 8 800

2 52 4 1050

3 60 4 1300

3 70 3 1400

4 100 4 1600

27

Zudem sind 21 Abstellplätze in einer Tief-

garage vorgesehen.

Die Wohnungen sind so eingeteilt, dass 

Einzelpersonen, Paare, Wohngemeinschaf-

ten oder Familien eine Wohngelegenheit 

erhalten.

Der Neubau soll auf einem Teilstück der 

Baurechtsparzelle des Lehrlingshauses 

Oberengadin zu stehen kommen (siehe 

Situationsplan im Anhang). Das Grund-

stück befindet sich im Alleineigentum der 

politischen Gemeinde Samedan und ist bis 

zum 1. Januar 2045 an die Genossenschaft 

Oberengadiner Lehrlingshaus im Bau-

recht abgegeben. Das für die Überbauung 

vorgesehene Grundstück ist nördlich des 

Lehrlingshauses gelegen und weist eine 

Fläche von 1‘057 m2 auf. 

Das zur Diskussion stehende Grundstück 

Nr. 1727 ist der Zone für öffentliche Bauten 

ZöBA zugewiesen. Gemäss Art. 57 Abs. 1 

des Baugesetzes ist die ZöBA für öffentli-

che oder öffentlichen Interessen dienende 

Bauten und Anlagen bestimmt. Aufgrund 

dieser Zonenbestimmungen stellt sich 

die Frage nach der Zonenkonformität des 

projektierten Wohnhauses. Der Gemein-

devorstand hat sich im Rahmen einer 

vorläufigen Beurteilung mit dieser Fra-

ge bereits befasst. Beim Projekt handelt 

es sich um ein Bauvorhaben, das jungen 

Leuten passende Wohnunterkünfte zu 

günstigen und fairen Konditionen anbie-

ten will. Diese jungen Menschen stehen 

im Übergang zwischen der Ausbildung und 

dem Eintritt ins Berufsleben. Insofern ist 

das Projekt als ergänzendes Angebot zu 

den in der unmittelbaren Nachbarschaft 

bereits angesiedelten Berufsschulen und 

dem Lehrlingshaus zu betrachten. In die-

sem Sinne kann es auch gleichermassen 

als «im öffentlichen Interesse stehende 

Anlage» qualifiziert und demnach als zo-
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«Bis zur Überbauung dieses Bereiches 

räumt die Genossenschaft Oberengadiner 

Lehrlingshaus der politischen Gemeinde 

Samedan das Recht ein, die sich darauf 

befindenden Parkplätze sowie das Keh-

richthaus zu erhalten und zu nutzen. Wird 

dieser Bereich überbaut, so verpflichtet 

sich die politische Gemeinde, das sich auf 

dieser Grundstückfläche befindende Keh-

richthaus auf ihre Kosten zu verlegen.»

Konkret bedeutet dies, dass die Realisie-

rung des Projektes «wohnen bis 25» die 

Aufhebung des bestehenden Kehricht-

hauses und der betroffenen Parkplätze zur 

Folge hat. Der Ersatz dieses Kehrichthauses 

ist im Investitionsplan 2014 berücksichtigt. 

Betreffend Standortwahl sind noch Abklä-

rungen und Verhandlungen im Gange.

Die Projektidee wurde der Gemeinde be-

reits bei der damaligen Vertragsanpassung 

wie folgt zur Kenntnis gebracht: „Die Bau-

berechtigte hat Kenntnis von der Idee der 

Baurechtsnehmerin, ein Haus mit Woh-

nungen für junge Leute (wohnen bis 25) 

zu erstellen und begrüsst diese Absicht 

grundsätzlich. Die Parteien vereinbaren, 

zur gegebenen Zeit, das heisst wenn ein 

entsprechendes Projekt vorliegt, den In-

halt des Baurechtes entsprechend anzu-

passen.

6. Leistungen der Gemeinde

Die politische Gemeinde unterstützt das 

Projekt «wohnen bis 25» wie folgt:

–	Bereitstellung des Baulandes in Form 

eines Baurechtes

–	Gewährung des Baurechtes zu günstigen 

Konditionen. Unter Berücksichtigung der 

aktuellen Marktpreise und der Über-

baubarkeit entspricht der symbolische 

Baurechtszins von CHF 10 pro m2 einem 

jährlichen Beitrag von ca. CHF 85‘000

–	Zeichnung von Anteilscheinen in der 

Höhe von CHF 50‘000

–	Gewährung eines Näherbaurechtes zu-

lasten der Strassenparzelle Nr. 1725

–	Gewährung eines Grenzüberbaurechtes 

zulasten des Grundstückes Nr. 1727 für 

die Erstellung der Autoeinstellhalle

Diese Aufzählung ist abschliessend. Ge-

genüber der Genossenschaft «wohnen bis 

25» wurde klar kommuniziert, dass sie mit 

keinen weiteren Beiträgen oder Leistun-

gen der Gemeinde in irgendwelcher Form 

rechnen dürfe.

7. Schlussfolgerung

Das aus Privatinitiative entstandene Pro-

jekt «wohnen bis 25» ist als ergänzendes 

Angebot zu den in unmittelbarer Nachbar-

schaft angesiedelten Berufsschulen und 

zum angrenzenden Lehrlingshaus positiv 

zu werten. Mit diesem Vorhaben kann at-

traktiver Wohnraum für junge Personen 

zu tragbaren Konditionen an einem pas-

senden Standort in Samedan geschaffen 

werden. Mit der Gewährung des Bau-

rechtes zu günstigen Konditionen schafft 

die Gemeinde Samedan eine wesentliche 

Voraussetzung dazu. Ohne grösseres finan-

zielles Engagement und ohne die Risiken 

eines solchen Vorhabens selber tragen zu 

müssen, kann die Gemeinde einen Beitrag 

zur erfolgreichen Realisierung auf genos-

senschaftlicher Ebene leisten. Schliess-

lich wertet die Realisierung des Projektes 

«wohnen bis 25» den Standort Samedan 

als Wohn- und Arbeitsort weiter auf.

Proposta / Antrag
La suprastanza cumünela propuona a las 
votantas ed als votants 
–	d’appruver l’agiunta dal contrat da dret 

da fabrica traunter la vschinauncha po-
litica da Samedan e la societed coopera-
tiva «Chesa da giarsuns d’Engiadin’Ota»;

–	d’appruver il contrat da dret da fabrica 
traunter la vschinauncha politica da Sa-
medan e la societed cooperativa «abiter 
fin 25»;

–	d’appruver la partecipaziun da la vschi-
nauncha al chapitêl da la societed co-
operativa «abiter fin 25» ill’otezza da 
CHF 50‘000.

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

–	den Nachtrag zum Baurechtsvertrag zwi-

schen der politischen Gemeinde Same-

dan und der Genossenschaft Oberenga-

diner Lehrlingshaus zu genehmigen;

–	den Baurechtsvertrag zwischen der po-

litischen Gemeinde Samedan und der 

Genossenschaft «wohnen bis 25» zu ge-

nehmigen;

–	der Beteiligung der Gemeinde am Kapi-

tal der Genossenschaft «wohnen bis 25» 

in der Höhe von CHF 50‘000 zuzustim-

men.

Namens des Gemeindevorstandes:

Der Gemeinde-	 Der Gemeinde- 

präsident:	 schreiber:

Jon Fadri Huder	 Claudio Prevost

Anhang

Situationsplan 

(Seite 5)

Nachtrag zum Baurechtsvertrag mit der 

Genossenschaft Oberengadiner Lehrlings-

haus

(Seiten 6 – 10)

Baurechtsvertrag mit der Genossenschaft 

«wohnen bis 25»

(Seiten 11 – 16)
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"wohnen bis 25"
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